
Schloss-Stadt Hückeswagen 

Der Bürgermeister 
Fachbereich III - Ordnung und Bauen 

Sachbearbeiter/in: Stefanie Heymann 

 

 

Vorlage 
 

Datum: 19.08.2019 

Vorlage FB III/3749/2019 

 

TOP 

 

Betreff 

Widmungsangelegenheiten Verlängerung der Montanusstraße und 

Hambüchener Weg 

 

Beschlussentwurf: 

Der Ausschuss für Bauen und Verkehr empfiehlt / der Rat beschließt die Widmung der Ver-

längerung der Montanusstraße und des Hambüchener Weges gemäß § 6 Absatz 1 in Verbin-

dung mit § 3 Absatz 1 Nummer 3 StrWG NRW als Gemeindestraße.  

 

 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Ausschuss für Bauen und Verkehr 02.09.2019 öffentlich 

Rat 08.10.2019 öffentlich 

 

 

Sachverhalt: 

 

Die Montanusstraße und der Hambüchener Weg wurden kürzlich entsprechend den Festset-

zungen im Bebauungsplan 39 A und C erstmalig endgültig hergestellt. Die Straßen stehen 

vollständig im Eigentum der Schloss-Stadt Hückeswagen, so dass sie förmlich öffentlich ge-

widmet werden können.  

 

Sowohl die Monanusstraße, als auch der Hambüchener Weg werden gemäß 

§ 6 Absatz 1 Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) in 

der derzeit geltenden Fassung dem öffentlichen Verkehr gewidmet. Dadurch erhalten sie die 

Eigenschaften von öffentlichen Straßen und Wegen. 

 

Im beigefügten Lageplan sind die zu widmenden Verkehrsflächen farbig dargestellt. Die 

Widmung umfasst alle Grundstücke und Grundstücksteile innerhalb der in dem Lageplan ge-

kennzeichneten  Flächen. 

 

Nach § 6 Absatz 1 in Verbindung mit § 3 Absatz 1 Nummer 3 StrWG NRW werden die Ver-

kehrsflächen als Gemeindestraße gewidmet.  

 

 

 

 

 



Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine 

 

 

 

Beteiligte Fachbereiche: 

 

FB III   

Kenntnis 

genommen 
   

 

 

  ___________________   __________________  

 Bürgermeister o.V.i.A. Stefanie Heymann 

 

Anlagen: 

Lageplan der zu widmenden Verkehrsfläche 
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